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.....................................................................   
   Anlage 1 
Name des/der vertretenen Vertragsarztes/ärztin 
bzw. der Vertragsgruppenpraxis 
 
 
........................................................................ 
Ordinationsadresse 
 

Bestätigung über Vertretungstätigkeiten bei einem  
§ 2 Vertragsarzt/Vertragsgruppenpraxis 

 
Eine Vertretungstätigkeit in einer §-2 Vertragsarztpraxis/Vertragsgruppenpraxis im Sinne des Pkt. 2 der 
Richtlinie für die Auswahl von VertragsärztInnen und Vertragsgruppenpraxen bzw. von Mitgliedern von 
Vertragsgruppenpraxen liegt vor, wenn der/die zu vertretende Vertragsarzt/ärztin an einem seiner/ihrer 
(vertraglich vereinbarten) Ordinationstage  
 
- persönlich verhindert ist die vertragliche Tätigkeit auszuüben  

(Abwesenheit zB wegen Urlaub, Krankheit, Fortbildung usw.) 
- die Vertretung in der Vertragsarztordination des/der abwesenden Vertragsarztes/ärztin erfolgt und  
- die Vertretung am Ordinationstag des abwesenden Vertragsarztes/ärtzin die gesamte vertraglich 

vereinbarte Ordinationszeit oder mindestens 4 Stunden umfasst.  
 
 
Ich bestätige hiermit, dass mich Herr/Frau .................................................................. 
an den nachstehend angeführten Tagen – unter Einhaltung der oben angeführten Kriterien - vertreten hat: 
 
am/von ..........................bis ............................an insgesamt .................. Tagen  

am/von ..........................bis ............................an insgesamt ………....... Tagen  

am/von ..........................bis ............................an insgesamt ………....... Tagen  

am/von ..........................bis ............................an insgesamt ………....... Tagen  

am/von ..........................bis ............................an insgesamt ………....... Tagen  

am/von ..........................bis ............................an insgesamt ………....... Tagen  

am/von ..........................bis ............................an insgesamt ………....... Tagen  

am/von ..........................bis ............................an insgesamt ………....... Tagen  

am/von ..........................bis ............................an insgesamt ………....... Tagen  

am/von ..........................bis ............................an insgesamt ………....... Tagen  

am/von ..........................bis ............................an insgesamt ………....... Tagen  
 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass eine unrichtige Bestätigung von Vertretungstagen strafrechtliche 
Konsequenzen und - falls dadurch ein/eine andere(r) BewerberIn benachteiligt wird – schaden-
ersatzrechtliche Folgen hat.  
 

 
.................................................................... 

Unterschrift und Stempel  
Datum des/der vertretenen Vertragsarztes/ärztin 



..................................................................... Anlage 2 
Name des/der BewerberIn (in Blockbuchstaben) 
 
 

Nachweis über Tätigkeiten im Rahmen von organisierten, ärztlichen Notdiensten  
 

das sind Sonn- und Feiertagsdienste in Linz, Wels, Steyr, Vöcklabruck und Wochentagsdienst in Linz 
 

Ich erkläre hiermit, dass ich an den nachstehend angeführten Tagen Tätigkeiten im Rahmen von organisierten, ärztlichen Notdiensten (ÄND) geleistet habe. Die Überprüfung 
und Bestätigung über die geleisteten Dienste erfolgt durch die Ärztekammer f. OÖ. 
 Überprüfung u. Bestätigung durch die 

Ärztekammer f. OÖ. 

ÄND in ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  

ÄND in ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  

ÄND in ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  

ÄND in ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  

ÄND in ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  

ÄND in ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  

ÄND in ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  

ÄND in ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  

ÄND in ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  

ÄND in ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  

ÄND in ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  
 
 
 ……………… ………………………………..……….. 
 Datum Unterschrift des/der BewerberIn 



..................................................................... Anlage 3 
Name des/der BewerberIn (in Blockbuchstaben) 
 
 

 

Nachweis über Tätigkeiten im Rahmen des Wochenend- bzw. Wochentagsbereitschaftsdienstes  
 

 
Ich erkläre hiermit, dass ich an den nachstehend angeführten Tagen Tätigkeiten im Rahmen des Wochenend- bzw. Wochentagsbereitschaftsdienstes geleistet habe. Die 
Überprüfung und Bestätigung über die geleisteten Dienste erfolgt durch die Ärztekammer f. OÖ. 
 Überprüfung u. Bestätigung durch die 

Ärztekammer f. OÖ. 

Im Sprengel ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  

Im Sprengel ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  

Im Sprengel ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  

Im Sprengel ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  

Im Sprengel ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  

Im Sprengel ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  

Im Sprengel ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  

Im Sprengel ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  

Im Sprengel ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  

Im Sprengel ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  

Im Sprengel ……….……….von ……..…….….. (Tag), ……………… Uhr, bis ……..…………(Tag), ……………..……. Uhr  
 
 
     ………………                                                                                                                                       ………………………………..……….. 
           Datum                                                                                                                                                Unterschrift des/der BewerberIn 



..................................................................... Anlage 4 
Name des/der vertretenen Vertragsarztes/ärztin 
bzw. der Vertragsgruppenpraxis 
 
........................................................................ 
Ordinationsadresse 
 
 

Bestätigung über die Wochenend- bzw. Wochentagsbereit-
schaftsdiensttätigkeit in Vertretung eines Vertragsarztes 

 
Ich bestätige hiermit, dass Herr/Frau .................................................................. 
an den nachstehend angeführten Tagen meinen Wochenend- bzw. Wochentagsbereit-schaftsdienst 
übernommen hat. 
 

Von …………….….. (Tag), …..……… Uhr, bis ……………(Tag), ……………. Uhr 

Von …………….….. (Tag), …..……… Uhr, bis ……………(Tag), ……………. Uhr 

Von …………….….. (Tag), …..……… Uhr, bis ……………(Tag), ……………. Uhr 

Von …………….….. (Tag), …..……… Uhr, bis ……………(Tag), ……………. Uhr 

Von …………….….. (Tag), …..……… Uhr, bis ……………(Tag), ……………. Uhr 

Von …………….….. (Tag), …..……… Uhr, bis ……………(Tag), ……………. Uhr 

Von …………….….. (Tag), …..……… Uhr, bis ……………(Tag), ……………. Uhr 

Von …………….….. (Tag), …..……… Uhr, bis ……………(Tag), ……………. Uhr 

Von …………….….. (Tag), …..……… Uhr, bis ……………(Tag), ……………. Uhr 

Von …………….….. (Tag), …..……… Uhr, bis ……………(Tag), ……………. Uhr 

Von …………….….. (Tag), …..……… Uhr, bis ……………(Tag), ……………. Uhr 

Von …………….….. (Tag), …..……… Uhr, bis ……………(Tag), ……………. Uhr 

Von …………….….. (Tag), …..……… Uhr, bis ……………(Tag), ……………. Uhr 

Von …………….….. (Tag), …..……… Uhr, bis ……………(Tag), ……………. Uhr 

Von …………….….. (Tag), …..……… Uhr, bis ……………(Tag), ……………. Uhr 

Von …………….….. (Tag), …..……… Uhr, bis ……………(Tag), ……………. Uhr 

Von …………….….. (Tag), …..……… Uhr, bis ……………(Tag), ……………. Uhr 

 
Ich nehme zur Kenntnis, dass eine unrichtige Bestätigung strafrechtliche Konsequenzen und - 
falls dadurch ein/eine andere(r) BewerberIn benachteiligt wird – schadenersatzrechtliche Folgen 
hat.  
 
 
 ……………… .................................................................... 
 Datum Unterschrift und Stempel  
 des/der vertretenen Vertragsarztes/ärztin 
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anrechenbare  
Diplome  

die bei Stellenausschreibungen  
-- Allgemeinmedizin -- 

angerechnet werden 
gültig für Ausschreibungen ab Jänner 2010 

 
  4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 

Zertifikat allgemeinärztliche Praxiskunde     
      
Akupunktur     
Arbeitsmedizin     
Ernährungsmedizin     
Fortbildungsdiplom (gültiges DFP-Diplom)     
Geriatrie     
Manuelle Medizin     
Neuraltherapie     
Notarzt (inkl. aktuellen Refresher)     
Palliativmedizin     
Praxis Plus (nicht älter als 3 Jahre) 
Bei Vorliegen des Praxis Plus Diplomes als auch des DFP-
Diplomes wird nur das DFP-Diplom bepunktet. Es wird 
grundsätzlich nur ein DFP-Diplom bepunktet. 

  
 

 

Psychosomatische Medizin (Psy II)     
Psychotherapeutische Medizin (Psy III)     
Spezielle Schmerztherapie (NEU)     
Substitutionsbehandlung      
      
Angiologische Basisdiagnostik     
Anthroposophische Medizin     
Applied Kinesiology     
Begleitende Krebsbehandlungen (NEU)     
Chinesische Diagnostik und 
Arzneimitteltherapie 

    
Diagnostik und Therapie nach Dr. F.X. Mayr     
Homöopathie     
Integrative Kurortmedizin     
Kneipptherapie     
Orthomolekulare Medizin (NEU)     
Psychosoziale Medizin (Psy I)     
Schularzt     
Sportmedizin     
Umweltmedizin     
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anrechenbare  
Diplome  

die bei Stellenausschreibungen  
-- Augenheilkunde -- 

angerechnet werden 
gültig für Ausschreibungen ab Jänner 2010 

 
  4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 

erstes Additivfach      
weiteres Facharztdiplom      
Tätigkeit auf einer Abteilung für Orthoptik 
und Pleoptik für mind. 12 Monate 
Bestätigung durch den Leiter einer anerkannten Sehschule ist 
vorzulegen 

     

weitere Additivfächer      
Jus Practicandi      
Tätigkeit auf einer Abteilung für Orthoptik 
und Pleoptik für mind. 6 Monate  
Bestätigung durch den Leiter einer anerkannten Sehschule ist 
vorzulegen 

     

      
Akupunktur     
Arbeitsmedizin     
Begleitende Krebsbehandlungen (NEU)     
Fortbildungsdiplom (gültiges DFP-Diplom)     
Genetik     
Geriatrie     
Homöopathie     
Notarzt (inkl. aktuellen Refresher)     
Orthomolekulare Medizin (NEU)     
Praxis Plus (nicht älter als 3 Jahre) 
Bei Vorliegen des Praxis Plus Diplomes als auch des DFP-
Diplomes wird nur das DFP-Diplom bepunktet. Es wird 
grundsätzlich nur ein DFP-Diplom bepunktet. 

   
 

Spezielle Schmerztherapie (NEU)     
Umweltmedizin     

 
 
 
 



 Seite 9 von 24 

anrechenbare  
Diplome  

die bei Stellenausschreibungen  
-- Chirurgie -- 

angerechnet werden 
gültig für Ausschreibungen ab Jänner 2010 

 
  4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 

erstes Additivfach      
weiteres Facharztdiplom      
weitere Additivfächer      
Jus Practicandi      
      
Fortbildungsdiplom (gültiges DFP-Diplom)     
Klinischer Prüfarzt     
Notarzt (inkl. aktuellen Refresher)     
Praxis Plus (nicht älter als 3 Jahre) 
Bei Vorliegen des Praxis Plus Diplomes als auch des DFP-
Diplomes wird nur das DFP-Diplom bepunktet. Es wird 
grundsätzlich nur ein DFP-Diplom bepunktet. 

  
 

 

      
Arbeitsmedizin     
Begleitende Krebsbehandlungen (NEU)     
Genetik     
Geriatrie     
Krankenhaushygiene     
Palliativmedizin     
Psychosomatische Medizin (Psy II)     
Schularzt     
Sportmedizin     
Umweltmedizin     
Spezielle Schmerztherapie (NEU)     
Angiologische Basisdiagnostik     
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anrechenbare  
Diplome  

die bei Stellenausschreibungen  
-- Frauenheilkunde und Geburtshilfe -- 

angerechnet werden 
gültig für Ausschreibungen ab Jänner 2010 

 
  4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 

erstes Additivfach      
weiteres Facharztdiplom      
weitere Additivfächer      
Jus Practicandi      
      
Akupunktur     
Fortbildungsdiplom (gültiges DFP-Diplom)     
Genetik     
Praxis Plus (nicht älter als 3 Jahre) 
Bei Vorliegen des Praxis Plus Diplomes als auch des DFP-
Diplomes wird nur das DFP-Diplom bepunktet. Es wird 
grundsätzlich nur ein DFP-Diplom bepunktet. 

  
 

 

      
Arbeitsmedizin     
Ernährungsmedizin     
Chinesische Diagnostik und 
Arzneimitteltherapie 

    

Geriatrie     
Homöopathie     
Klinischer Prüfarzt     
Notarzt (inkl. aktuellen Refresher)     
Palliativmedizin     
Psychosoziale Medizin (Psy I)     
Psychosomatische Medizin (Psy II)     
Psychotherapeutische Medizin (Psy III)     
Spezielle Schmerztherapie (NEU)     
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anrechenbare  
Diplome  

die bei Stellenausschreibungen  
-- Hals- Nasen- Ohrenkrankheiten -- 

angerechnet werden 
gültig für Ausschreibungen ab Jänner 2010 

 
  4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 

erstes Additivfach      
weiteres Facharztdiplom      
weitere Additivfächer      
Jus Practicandi      
      
Akupunktur     
Arbeitsmedizin     
Fortbildungsdiplom (gültiges DFP-Diplom)     
Geriatrie     
Manuelle Medizin     
Neuraltherapie     
Notarzt (inkl. aktuellen Refresher)     
Palliativmedizin     
Praxis Plus (nicht älter als 3 Jahre) 
Bei Vorliegen des Praxis Plus Diplomes als auch des DFP-
Diplomes wird nur das DFP-Diplom bepunktet. Es wird 
grundsätzlich nur ein DFP-Diplom bepunktet. 

  
 

 

Psychosomatische Medizin (Psy II)     
Psychotherapeutische Medizin (Psy III)     
Sportmedizin     
Umweltmedizin     
      
Angiologische Basisdiagnostik     
Anthroposophische Medizin     
Begleitende Krebsbehandlungen (NEU)     
Ernährungsmedizin     
Genetik     
Homöopathie     
Krankenhaushygiene     
Integrative Kurortmedizin     
Psychosoziale Medizin (Psy I)     
Spezielle Schmerztherapie (NEU)     
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anrechenbare  
Diplome  

die bei Stellenausschreibungen  
-- Haut- und Geschlechtskrankheiten -- 

angerechnet werden 
gültig für Ausschreibungen ab Jänner 2010 

 
  4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 

erstes Additivfach      
weiteres Facharztdiplom      
weitere Additivfächer      
Jus Practicandi      
      
Dermatoskopiekurs – 2 tägig  
der österr. Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie 
(ÖGDV) in Graz oder Wien bzw. einer deutschen Fachgruppe 
Prüfung der Unterlagen erfolgt durch die Fachgruppe 

   
  

Basiskurs Dermatohistopathologie – 
Salzburg - 2 tägig 
der österreichischen Akademie für Dermatologische Fortbildung 
(ÖADF) und der Arbeitsgruppe Dermatohistopathologie und 
Immunhistochemie der österr. Gesellschaft für Dermatologie 
und Venerologie (ÖGDV) 
Prüfung der Unterlagen erfolgt durch die Fachgruppe 

   

  

Ausbildung zum Neurodermitistrainer –  
Erlangen - Deutschland 
Ausbildung erfolgt nach dem interdisziplinären 
Schulungscurriculum der AG Neurodermitisschulung (AGNES) 
Block 1a+b je 30 UE - Theorie + Block 2 - 10 UE  - Hospitation 
+ Supervision  
Prüfung der Unterlagen erfolgt durch die Fachgruppe 

   

  

STD-Kurs – 2 tägig  
der Arbeitsgruppe STD der österr. Gesellschaft für Dermatologie 
und Venerologie (ÖGDV) 
Prüfung der Unterlagen erfolgt durch die Fachgruppe!! 

   
  

Plastische Nahttechniken 
Absolvierung des Workshops „Plastische Nahttechniken“ der 
Arbeitsgruppe operative Dermatologie – zB Salzburg 
Prüfung der Unterlagen erfolgt durch die Fachgruppe 

   
  

Arbeitsmedizin     
Fortbildungsdiplom (gültiges DFP-Diplom)     
Notarzt (inkl. aktuellen Refresher)     
Praxis Plus (nicht älter als 3 Jahre) 
Bei Vorliegen des Praxis Plus Diplomes als auch des DFP-
Diplomes wird nur das DFP-Diplom bepunktet. Es wird 
grundsätzlich nur ein DFP-Diplom bepunktet. 

  
 

 

      
Angiologische Basisdiagnostik     
Begleitende Krebsbehandlungen (NEU)     
Geriatrie     
Klinischer Prüfarzt     
Orthomolekulare Medizin (NEU)     
Palliativmedizin     
Umweltmedizin     
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anrechenbare  
Diplome  

die bei Stellenausschreibungen  
-- Innere Medizin -- 

angerechnet werden 
gültig für Ausschreibungen ab Jänner 2010 

 
  4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 

erstes Additivfach      
weiteres Facharztdiplom      
weitere Additivfächer      
Jus Practicandi      
      
Erfüllung der Ausbildungsvoraussetzung 
für eine Gastroenterologische und/oder 
Kardiologische Spezialisierung bei 
Bewerbung um eine allg. internistische 
Stelle (sofern kein entsprechendes  
Additivfach vorhanden ist) 
siehe hierzu Anlage 6 – Seite 22 u. 23 

   

 

 

Arbeitsmedizin     
Ernährungsmedizin     
Fortbildungsdiplom (gültiges DFP-Diplom)     
Genetik     
Geriatrie     
Klinischer Prüfarzt     
Notarzt (inkl. aktuellen Refresher)     
Palliativmedizin     
Praxis Plus (nicht älter als 3 Jahre) 
Bei Vorliegen des Praxis Plus Diplomes als auch des DFP-
Diplomes wird nur das DFP-Diplom bepunktet. Es wird 
grundsätzlich nur ein DFP-Diplom bepunktet. 

  
 

 

Psychosomatische Medizin (Psy II)     
Psychotherapeutische Medizin (Psy III)     
Sportmedizin     
Umweltmedizin     
      
Psychosoziale Medizin (Psy I)     
Spezielle Schmerztherapie (NEU)     
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anrechenbare  
Diplome  

die bei Stellenausschreibungen  
-- Kinder- und Jugendheilkunde -- 

angerechnet werden 
gültig für Ausschreibungen ab Jänner 2010 

 
  4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 

erstes Additivfach      
weiteres Facharztdiplom      
weitere Additivfächer      
Jus Practicandi      
      
Echokardiographiediplom nach Richtlinien 
der Arbeitsgruppe Pädiatrische Kardiologie der 
Österr. Ges. für Kinder u. Jugendheilkunde 
sofern kein Additivfach für Kardiologie 
vorhanden ist 

   

 

 

Akupunktur     
Arbeitsmedizin     
Elektroenzephalographie     
Ernährungsmedizin     
Fortbildungsdiplom (gültiges DFP-Diplom)     
Genetik     
Homöopathie     
Notarzt (inkl. aktuellen Refresher)     
Praxis Plus (nicht älter als 3 Jahre) 
Bei Vorliegen des Praxis Plus Diplomes als auch des DFP-
Diplomes wird nur das DFP-Diplom bepunktet. Es wird 
grundsätzlich nur ein DFP-Diplom bepunktet. 

  
 

 

Psychosomatische Medizin (Psy II)     
Psychotherapeutische Medizin (Psy III)     
Schularzt     
Sportmedizin     
Umweltmedizin     
      
Psychosoziale Medizin (Psy I)     
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anrechenbare  
Diplome  

die bei Stellenausschreibungen  
-- Lungenkrankheiten -- 

angerechnet werden 
gültig für Ausschreibungen ab Jänner 2010 

 
  4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 

erstes Additivfach      
weiteres Facharztdiplom      
weitere Additivfächer      
Jus Practicandi      
      
Grundausbildung zum 
Strahlenschutzbeauftragten für Mediziner 

     

Arbeitsmedizin     
Ernährungsmedizin     
Fortbildungsdiplom (gültiges DFP-Diplom)     
Geriatrie     
Klinischer Prüfarzt     
Palliativmedizin     
Praxis Plus (nicht älter als 3 Jahre) 
Bei Vorliegen des Praxis Plus Diplomes als auch des DFP-
Diplomes wird nur das DFP-Diplom bepunktet. Es wird 
grundsätzlich nur ein DFP-Diplom bepunktet. 

  
 

 

Sportmedizin     
Umweltmedizin     
      
Begleitende Krebsbehandlungen (NEU)     
Spezielle Schmerztherapie (NEU)     
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anrechenbare  
Diplome  

die bei Stellenausschreibungen  
-- Med.- chem. Labordiagnostik -- 

angerechnet werden 
gültig für Ausschreibungen ab Jänner 2010 

 
  4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 

erstes Additivfach      
weiteres Facharztdiplom      
weitere Additivfächer      
Jus Practicandi      
      
Arbeitsmedizin     
Fortbildungsdiplom (gültiges DFP-Diplom)     
Genetik     
Geriatrie     
Klinischer Prüfarzt     
Krankenhaushygiene     
Praxis Plus (nicht älter als 3 Jahre) 
Bei Vorliegen des Praxis Plus Diplomes als auch des DFP-
Diplomes wird nur das DFP-Diplom bepunktet. Es wird 
grundsätzlich nur ein DFP-Diplom bepunktet. 

  
 

 

Sportmedizin     
Umweltmedizin     
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anrechenbare  
Diplome  

die bei Stellenausschreibungen  
-- Neurologie -- 

angerechnet werden 
gültig für Ausschreibungen ab Jänner 2010 

 
  4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 

erstes Additivfach      
weiteres Facharztdiplom      
weitere Additivfächer      
Jus Practicandi      
      
EMG / ENG 
Halbjährliche Tätigkeit in einem EMG Labor und Nachweis von 
250 selbst durchgeführten Untersuchungen

   
 

 

Neurosonologie 
Absolvierung von der ARGE Neurosonologie (Innsbruck) 
angebotenen Ultraschallkurse (Einführungs-, Aufbau, und 
Abschlusskurs der Doppler- und Duplexsonographie der 
Hirnversorgenden Gefäße) und Nachweis von 200 selbst 
durchgeführten Duplexuntersuchungen der Carotis und 
Vertebralis sowie 50 transcraniellen Sonographien 

   

 

 

Schmerztherapie 
Halbjährlich durchgehende Tätigkeit an einem ausgewiesenem 
Schmerzzentrum oder Absolvierung des Schmerzdiploms der 
ÖÄK 

   
 

 

Elektroenzephalographie     
Fortbildungsdiplom (gültiges DFP-Diplom)     
Geriatrie     
Palliativmedizin     
Praxis Plus (nicht älter als 3 Jahre) 
Bei Vorliegen des Praxis Plus Diplomes als auch des DFP-
Diplomes wird nur das DFP-Diplom bepunktet. Es wird 
grundsätzlich nur ein DFP-Diplom bepunktet. 

  
 

 

Spezielle Schmerztherapie (NEU)     
      
Akupunktur     
Begleitende Krebsbehandlungen (NEU)     
Genetik     
Manuelle Medizin     
Neuraltherapie     
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anrechenbare  
Diplome  

die bei Stellenausschreibungen  
-- Orthopädie -- 

angerechnet werden 
gültig für Ausschreibungen ab Jänner 2010 

 
  4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 

erstes Additivfach      
weiteres Facharztdiplom      
weitere Additivfächer      
Jus Practicandi      
      
Akupunktur     
Arbeitsmedizin     
Ernährungsmedizin     
Fortbildungsdiplom (gültiges DFP-Diplom)     
Genetik     
Geriatrie     
Homöopathie     
Klinischer Prüfarzt     
Manuelle Medizin     
Neuraltherapie     
Notarzt (inkl. aktuellen Refresher)     
Palliativmedizin     
Praxis Plus (nicht älter als 3 Jahre) 
Bei Vorliegen des Praxis Plus Diplomes als auch des DFP-
Diplomes wird nur das DFP-Diplom bepunktet. Es wird 
grundsätzlich nur ein DFP-Diplom bepunktet. 

  
 

 

Psychosomatische Medizin (Psy II)     
Psychotherapeutische Medizin (Psy III)     
Schularzt     
Sportmedizin     
      
Angiologische Basisdiagnostik     
Anthroposophische Medizin     
Diagnostik und Therapie nach Dr. F.X. Mayr     
Integrative Kurortmedizin     
Krankenhaushygiene     
Psychosoziale Medizin (Psy I)     
Umweltmedizin     
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anrechenbare  
Diplome  

die bei Stellenausschreibungen  
-- Psychiatrie -- 

angerechnet werden 
gültig für Ausschreibungen ab Jänner 2010 

 
  4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 

erstes Additivfach      
weiteres Facharztdiplom      
weitere Additivfächer      
Jus Practicandi      
      
Arbeitsmedizin     
Ernährungsmedizin     
Fortbildungsdiplom (gültiges DFP-Diplom)     
Genetik     
Geriatrie     
Homöopathie     
Klinischer Prüfarzt     
Notarzt (inkl. aktuellen Refresher)     
Palliativmedizin     
Praxis Plus (nicht älter als 3 Jahre) 
Bei Vorliegen des Praxis Plus Diplomes als auch des DFP-
Diplomes wird nur das DFP-Diplom bepunktet. Es wird 
grundsätzlich nur ein DFP-Diplom bepunktet. 

  
 

 

Psychosomatische Medizin (Psy II)     
Psychotherapeutische Medizin (Psy III)     
Spezielle Schmerztherapie (NEU)     
Akupunktur     
Angiologische Basisdiagnostik     
Anthroposophische Medizin     
Applied Kinesiology     
Begleitende Krebsbehandlungen (NEU)     
Chinesische Diagnostik und 
Arzneimitteltherapie 

    

Diagnostik und Therapie nach Dr. F.X. Mayr     
Elektroenzephalographie     
Forensisch-psychiatrische Gutachten     
Integrative Kurortmedizin     
Kneipptherapie     
Krankenhaushygiene     
Manuelle Medizin     
Neuraltherapie     
Psychosoziale Medizin (Psy I)     
Schularzt     
Sportmedizin     
Umweltmedizin     
Mitarbeit beim „psychosozialen Notdienst“ von mind. 12 
Monaten wobei in 1 Jahr mindestens 20 Dienste 
absolviert werden müssen --1 Punkt/Jahr 
maximal 4 Punkte - Bestätigung durch Pro Mente für den 
psychosozialen Notdienst ist vorzulegen
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anrechenbare  
Diplome  

die bei Stellenausschreibungen  
-- Radiologie -- 

angerechnet werden 
gültig für Ausschreibungen ab Jänner 2010 

 
  4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 

erstes Additivfach      
weiteres Facharztdiplom      
weitere Additivfächer      
Jus Practicandi      
      
Strahlenschutzbeauftragter      

Grundausbildung zum 
Strahlenschutzbeauftragten für 
Mediziner 

    
 

Spezielle Strahlenschutzausbildung – 
Röntgendiagnostik 

     
Fortbildungsdiplom (gültiges DFP-Diplom)     
Notarzt (inkl. aktuellen Refresher)     
Praxis Plus (nicht älter als 3 Jahre) 
Bei Vorliegen des Praxis Plus Diplomes als auch des DFP-
Diplomes wird nur das DFP-Diplom bepunktet. Es wird 
grundsätzlich nur ein DFP-Diplom bepunktet. 

  
 

 

      
Führungskräftelehrgang (mehr als 150 
Stunden) mit Diplom 
Prüfung der Unterlagen erfolgt durch die Fachgruppe 

    
 

Zulassung als gerichtlich beeideter 
Sachverständiger 
Eintragung bei Gericht ist vorzulegen 

    
 

Angiologische Basisdiagnostik     
Krankenhaushygiene     
Sportmedizin     
      

 



 Seite 21 von 24 

anrechenbare  
Diplome  

die bei Stellenausschreibungen  
-- Unfallchirurgie -- 

angerechnet werden 
gültig für Ausschreibungen ab Jänner 2010 

 
  4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 

erstes Additivfach      
weiteres Facharztdiplom      
weitere Additivfächer      
Jus Practicandi      
      
Fortbildungsdiplom (gültiges DFP-Diplom)     
Notarzt (inkl. aktuellen Refresher)     
Sportmedizin     
Manuelle Medizin     
Neuraltherapie     
Spezielle Schmerztherapie (NEU)     
      
Arbeitsmedizin     
Ernährungsmedizin     
Geriatrie     
Angiologische Basisdiagnostik     
Integrative Kurortmedizin     
Klinischer Prüfarzt     
Kneipptherapie     
Krankenhaushygiene     
Palliativmedizin     
Praxis Plus (nicht älter als 3 Jahre) 
Bei Vorliegen des Praxis Plus Diplomes als auch des DFP-
Diplomes wird nur das DFP-Diplom bepunktet. Es wird 
grundsätzlich nur ein DFP-Diplom bepunktet. 

   
 

Schularzt     
      
Leitender Notarzt     

 



 anrechenbare  
Diplome  

die bei Stellenausschreibungen  
-- Urologie -- 

angerechnet werden 
gültig für Ausschreibungen ab Jänner 2010 

 
  4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 

erstes Additivfach      
weiteres Facharztdiplom      
weitere Additivfächer      
Jus Practicandi      
      
Freiwillige Facharztprüfung  
national oder international 
Prüfungsbestätigung ist beizulegen 

   
 

 

Akupunktur     
Ernährungsmedizin     
Fortbildungsdiplom (gültiges DFP-Diplom)     
Genetik     
Geriatrie     
Manuelle Medizin     
Neuraltherapie     
Notarzt (inkl. aktuellen Refresher)     
Palliativmedizin     
Praxis Plus (nicht älter als 3 Jahre) 
Bei Vorliegen des Praxis Plus Diplomes als auch des DFP-
Diplomes wird nur das DFP-Diplom bepunktet. Es wird 
grundsätzlich nur ein DFP-Diplom bepunktet. 

  
 

 

Psychosomatische Medizin (Psy II)     
Psychotherapeutische Medizin (Psy III)     
      
Angiologische Basisdiagnostik     
Begleitende Krebsbehandlungen (NEU)     
Krankenhaushygiene     
Orthomolekulare Medizin (NEU)     
Psychosoziale Medizin (Psy I)     
Spezielle Schmerztherapie (NEU)     
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Anlage 6 
 

Ausbildungsvoraussetzungen für die Anerkennung der gastroenterologischer 
Spezialisierung: 
 

1) Nachweis über die dokumentierte, eigenverantwortliche Durchführung von 
mindestens 400 Gastroskopien unter qualifizierter fachärztlicher Aufsicht, an einer 
(nicht an mehreren) entsprechend ausgestatteten, von der Ärztekammer für OÖ 
anerkannten Krankenhausabteilung: 
 
und 
 

2) Nachweis der Ausbildung zur Anwendung des abdominellen Ultraschalls: 
 

a) durch eine 6monatige ständige (full time) oder 12monatige begleitende Tätigkeit 
im Rahmen der postpromotionellen Ausbildung zum Facharzt an einer von der 
jeweiligen Landesärztekammer als Ausbildungsstätte anerkannten Krankenanstalt 
mit entsprechender Qualifikation des Ausbildners entsprechend den Richtlinien 
der Österreichischen Ärztekammer samt Angabe des Zeitraumes und Anzahl der 
untersuchten Fälle. 

 
Ausbildungsvoraussetzungen für die Anerkennung der kardiologischen 
Spezialisierung: 
 

1) Nachweis der Ausbildung zur Anwendung der Echokardiographie: 
 

a) 6monatige ständige (full time) oder 2jährige begleitende Tätigkeit während der 
postpromotionellen Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin In einer von der 
Arbeitsgruppe für Echokardiographie anerkannten Ausbildungsstätte, deren Leiter 
den Additiv-Facharzt-Titel Kardiologie besitzt und dessen Abteilung mit einem 
invasiv diagnostischen Labor ausgerüstet ist. In diesem Zeitraum sind bei 
mindestens 300 Patienten M-Mode, 2dimensionale Echokardiogramme und 
Dopplerechokardiogramme selbständig zu erstellen und schriftlich zu befunden. 
 

oder  
 
b) Kommissionelle Prüfung durch die Arbeitsgruppe für Echokardiographie für 

praktizierende Fachärzte für Innere Medizin nach erfolgter Facharztausbildung 
(sofern die unter Punkt a) angeführten Konditionen nicht erfüllt sind).  
 
Voraussetzung ist der Nachweis der Absolvierung von nachstehend 
beschriebenen strukturierten Kursen mit praktischen Übungen in der 
Gesamtdauer von mindestens 72 Stunden im In- oder Ausland. Die Kurse 
müssen von einem Kardiologen geleitet werden, der die Befähigung zur Führung 
einer Ausbildungsstätte für Echokardiographie aufweist. Weiters müssen zur 
Prüfung 300 dokumentierte Fälle (bestätigtes Logbuch durch den Leiter eines von 
der Arbeitsgruppe anerkannten Ausbildungslabors, Befunde und Ausdrucke), 
davon mindestens 50 verschiedenartige pathologische Fälle als 
Videodokumentation vorgelegt werden. 

 
Nachweis: Urkunde über die kommissionelle Prüfung durch die 
Arbeitsgruppe für Echokardiographie 
 
Beschreibung der erwähnten Kurse: 
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Ein 36stündiger Grundkurs sollte entweder an 2 Wochenenden oder während 1 
Woche stattfinden oder, sollte der Kurs geteilt sein, dann innerhalb eines 
Abstandes von max. 3 Monaten. Ein Drittel der Zeit sollte praktischen Übungen 
gewidmet sein, wobei 8 Teilnehmer pro Gerät und Studienanfänger die 
Obergrenze darstellen. Anatomie, physikalische Grundlagen, 
Untersuchungstechniken, Normalbefunde, Ventrikelfunktion, 
Klappenerkrankungen (Aorten- und Mitralvitien), Perikarderguss sowie 
Kardiomyopathien sollten beinhaltet sein. 
 
Ein 36stündiger Fortgeschrittenenkurs sollte entweder an 2 Wochenenden oder 
während 1 Woche veranstaltet werden; sollte der Kurs geteilt sein, dann innerhalb 
eines Abstandes von max. 3 Monaten. Die praktischen Übungen sollten 
Diastolische Funktion, Endokarditis, Kongenitale Vitien, Raumforderungen, 
Rechtsherzerkrankung, Klappenprothesen, Aortendissektion, Kontrastecho, 
Grundlagen des Stressecho sowie Indikation zur TEE einschließen. 
 
Die Prüfung wird in 3 Teilen durchgeführt: 
 
1. Theoretischer Teil in Form eines multiple choice Tests 
2. Nach erfolgreichem Abschluss des theoretischen Teils Beurteilung der 
praktischen Fähigkeiten: 
 
a) Patientenuntersuchung 
b) Präsentation von aufgezeichneten Fällen 
 
(Informationen über Prüfungstermine bzw. Anmeldungen bei den Kernmitgliedern 
der Arbeitsgruppe für Echokardiographie). 
 


